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Auftragsverarbeitung 
gem. Art. 28 EU-DS-GVO 

 
Vereinbarung 

zwischen 

Firma / Behörde:   

Name Ansprechpartner:   
 

Straße und Hausnummer:   
 

Postleitzahl und Ort:   

(nachstehend Auftraggeber genannt) 

und 

Form-Solutions GmbH 

Bahnhofstraße 10 

76137 Karlsruhe 

(nachstehend Auftragnehmer genannt) 
 

 
wird folgender Vertrag über Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs. 3 und den weiteren Bestimmungen der 
Verordnung 2016/79 EU (EU-Datenschutz-Grundverordnung) [i.F.: „EU-DS-GVO“] sowie sonstiger an- 
wendbarer datenschutzrechtlicher Bestimmungen geschlossen: 

 
Dieses Dokument besteht aus dieser Vereinbarung und den folgenden Anlagen: 

Anlage 1: Technisch organisatorische Maßnahmen Form-Solutions 

Anlage 2: Technisch organisatorische Maßnahmen Hetzner Online 

Anlage 3: Technisch organisatorische Maßnahmen T-Systems International 

Anlage 4: Technisch organisatorische Maßnahmen 1und1 

Anlage 5: Technisch organisatorische Maßnahmen TeamViewer 

Anlage 6: Technisch organisatorische Maßnahmen LogMeIn 

Anlage 7: Unterauftragsverarbeiter des Auftragnehmers 
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§ 1 Gegenstand und Dauer des Auftrags, Auftragsinhalt 

1. Inhalt 

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers. Inhalt des Vertra- 
ges ist die Regelung aller datenschutzrechtlichen Fragen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. 

Definitionen: 

Die Parteien sind übereingekommen, dass in Ergänzung zu den in diesem Text verwendeten Begrifflich- 
keiten, für deren Bedeutung ihre Verwendung im Kontext der anwendbaren datenschutzrechtlichen Best- 
immungen maßgeblich sein soll, für Zwecke dieser Vereinbarung über die Verarbeitung personenbezoge- 
ner Daten im Auftrag die folgenden Begriffe die nachstehend gefasste Bedeutung haben sollen: 

„Leistungsvereinbarung“ 

Dies ist eine zivilrechtliche Vereinbarung ungeachtet ihrer vertragstypologischen Einordnung, welche sich 
auf den Austausch von Leistungen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer bezieht, die eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten zum Gegenstand haben oder eine solche Leistung zum Gegen- 
stand haben, bei denen eine Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten durch den Auftragnehmer 
oder von diesem beauftragte Dritte jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann. 

Eine solche zivilrechtliche Vereinbarung kann jeder Leistungs-(Rahmen)-Vertrag sein, aber auch der je- 
weils gültige, zeitlich erstdatierende von mehreren Leistungsscheinen entsprechend der nachfolgenden 
Definition eines Leistungsscheins. 

„Leistungsschein“ 

Dies ist ungeachtet ihrer vertragstypologischen Einordnung eine zivilrechtliche Vereinbarung über die Er- 
bringung von Leistungen durch den Auftragnehmer für den Auftraggeber, welche in der Regel die Bereit- 
stellung einer Softwarelösung oder mehrerer Softwarelösungen für den kommunalen Bereich aus dem 
Portfolio des Auftragnehmers einschließlich ihrer ggfs. auch im Einzelfall beauftragten Nebenleistungen 
zum Gegenstand hat, wobei eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragnehmer ge- 
genständlich ist oder eine Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten durch den Auftragnehmer oder 
von diesem beauftragten Dritten jedenfalls nicht auszuschließen ist. Im Regelfall wird für die Bereitstellung 
eines Softwareprodukts durch den Auftragnehmer ein Leistungsschein abgeschlossen. 

2. Gegenstand des Auftrags 

Gegenstand des Auftrags zum Datenumgang ist die Bereitstellung der Anwendung Form-Solutions An- 
tragsmanagement 4.0. 

3. Dauer des Auftrags 

Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) entspricht der Laufzeit des bestehenden Vertragsverhältnisses. 

4. Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten 

Bereitstellung und Veröffentlichung elektronischer Frageapplikationen zur Erhebung, Übermittlung und Be- 
reitstellung von Daten jeglicher Art. (Beispiele: Erheben, Erfassen, Organisation, Ordnen, Speicherung, 
Anpassung oder Veränderung, Auslesen, Abfragen, Verwendung, Offenlegung durch Übermittlung, Ver- 
breitung oder eine andere Form der Bereitstellung, Abgleich oder Verknüpfung, Einschränkung, Löschen 
oder Vernichtung von Daten). 

5. Ort der Datenverarbeitung 

Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Datenverarbeitung findet ausschließlich in einem Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Auftraggebers und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. EU-DS- 
GVO erfüllt sind. 
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6. Art der Daten 

Gegenstand der Verarbeitung personenbezogener Daten sind folgende Datenarten / -kategorien: Formu- 
larinhaltsdaten jeglicher Art zum Zwecke der Weiterleitung an die jeweilige Kommune im Auftrag. Für wel- 
che Geschäftsprozesse dieser Dienst in Anspruch genommen wird unterliegt im Einzelfall der Entschei- 
dungsbefugnis der nutzenden Behörde. 

7. Kategorien betroffener Personen 

Der Kreis der Betroffenen wird von den nutzenden Behörden im Einzelfall festgelegt. 

 

 

§ 2 Pflichten / Kontrollrecht des Auftraggebers 

 
1. Der Auftraggeber ist allein verantwortlich für die Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit der im Rahmen 

des Auftragsverhältnisses durchzuführenden Verarbeitung durch den Auftragnehmer im Hinblick auf die 
Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung und anderer einschlägiger Vorschriften über den 
Datenschutz. 

2. Der Auftraggeber hat das Recht, im Benehmen mit dem Auftragnehmer Überprüfungen durchzuführen 
oder durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu lassen. Er hat das Recht, sich durch 
Stichprobenkontrollen, die rechtzeitig anzumelden sind, von der Einhaltung dieser Vereinbarung durch 
den Auftragnehmer in dessen Geschäftsbetrieb zu überzeugen. 

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich der Auftraggeber von der Einhaltung der Pflichten des Auf- 
tragnehmers nach Art. 28 EU-DS-GVO überzeugen kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem 
Auftraggeber auf Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und insbesondere die Umsetzung 
der technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen. 

Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auftrag betreffen, kann z.B. auch erfol- 
gen durch: 

- Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Art. 40 EU-DS-GVO 

- Die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizierungsverfahren gemäß Art. 42 EU-DS-GVO 

- Aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, 
Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren, Qualitätsaudi- 
toren) 

- Eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit (z.B. nach BSI-Grund- 
schutz, ISO 27001). 

Für die Ermöglichung von Kontrollen durch den Auftraggeber kann der Auftragnehmer einen Vergü- 
tungsanspruch in angemessener Höhe geltend machen. 

Die Verarbeitung von Daten in Privatwohnungen ist gestattet. Auch dort werden die datenschutzrechtli- 
chen Vorschriften eingehalten. 

3. Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder Unregelmäßigkeiten 
bei der Prüfung der Auftragsergebnisse feststellt. 
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§ 3 Pflichten des Auftragnehmers 

 
Der Auftragnehmer hat zusätzlich zu der Einhaltung der Regelungen dieses Auftrags gesetzliche Pflichten 
gemäß Art. 28 bis 33 EU-DS-GVO; insofern gewährleistet er insbesondere die Einhaltung folgender Vor- 
gaben: 

1. Schriftliche Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, soweit gesetzlich erforderlich. Als Datenschutz- 
beauftragter ist beim Auftragnehmer Herr Frederick Kubin, datenschutz.com GmbH, Pappelallee 78/79 
10437 Berlin, E-Mail: datenschutzbeauftragter@form-solutions.de, bestellt. Ein Wechsel des Daten- 
schutzbeauftragten ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

2. Die Vertraulichkeit gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b, 29, 32 Abs. 4 EU-DS-GVO wird gewahrt. Der Auf- 
tragnehmer setzt bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die auf die Vertraulichkeit 
verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz vertraut gemacht 
wurden. Diese gelten auch nach Beendigung des Auftrags fort. 

3. Die Umsetzung und Einhaltung aller für diesen Auftrag erforderlichen technischen und organisatori- 
schen Maßnahmen gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. c, 32 EU-DS-GVO [Einzelheiten in Anlage 1]. 

4. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer arbeiten auf Anfrage mit der Aufsichtsbehörde bei der Erfül- 
lung ihrer Aufgaben zusammen. 

5. Der Auftragnehmer kontrolliert regelmäßig die internen Prozesse sowie die technischen und organisa- 
torischen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung in seinem Verantwortungsbereich 
im Einklang mit den Anforderungen des geltenden Datenschutzrechts erfolgt und der Schutz der Rechte 
der betroffenen Personen gewährleistet wird. 

6. Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers ausschließlich im Rahmen 
der vertraglich festgelegten Weisungen und der speziellen Einzelweisungen des Auftraggebers, sofern 
er nicht zu einer anderen Verarbeitung durch das Recht der Union oder der Mitgliedsstaaten, dem der 
Auftragnehmer unterliegt, hierzu verpflichtet ist (beispielsweise bei Ermittlungen von Strafverfolgungs- 
oder Staatsschutzbehörden). In einem solchen Fall teilt der Auftragnehmer dem Verantwortlichen diese 
rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung 
nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet. Er verwendet die zur Datenverarbeitung 
überlassenen Daten nicht für andere Zwecke und bewahrt sie nicht länger auf, als es der Auftraggeber 
bestimmt. Die Obergrenze für die Vorhaltezeit jeglicher Antragsdaten beträgt 180 Tage; nach die- 
ser Frist noch vorhandene Antragsdaten werden automatisiert gelöscht. 

Ist der Auftragnehmer der Ansicht, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen Datenschutzvorschrif- 
ten verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen. 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung so lange auszuset- 
zen, bis sie durch den Weisungsberechtigten beim Auftraggeber bestätigt oder geändert wird. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jederzeit Auskünfte zu erteilen, soweit dessen 
Unterlagen und Daten betroffen sind. 

7. Der Auftragnehmer führt das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit gem. Art. 30 Abs. 2 EU-DS-GVO 
und stellt dies auf Anfrage dem Auftraggeber zur Verfügung. Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer 
die hierzu erforderlichen Informationen zur Verfügung. 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber seinerseits bei der Erstellung des Verzeichnisses nach 
Art 30 Abs. 1 EU-DS-GVO. 

8. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 der 
EU-DS-GVO genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten. 

mailto:datenschutzbeauftragter@form-solutions.de


5 

 

 

 
9. Für Unterstützungsleistungen, die nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten oder nicht auf ein Fehl- 

verhalten des Auftragnehmers zurückzuführen sind, kann der Auftragnehmer eine Vergütung in ange- 
messener Höhe beanspruchen. 

10. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich über Kontrollhandlungen und Maßnahmen 
der Aufsichtsbehörde, soweit sie sich auf diesen Auftrag beziehen. Dies gilt auch, soweit eine zustän- 
dige Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens in Bezug auf die Verarbei- 
tung personenbezogener Daten bei der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ermittelt. 

Soweit der Auftraggeber seinerseits einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde, einem Ordnungswidrigkeits- 
oder Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer betroffenen Person oder eines Dritten oder einem 
anderen Anspruch im Zusammenhang mit der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ausgesetzt ist, 
hat ihn der Auftragnehmer nach besten Kräften zu unterstützen. 

Etwaig anfallende Mehrkosten für den Auftragnehmer im Rahmen dieser Pflichten sind diesem durch 
den Auftraggeber zu ersetzen. 

 

 

§ 4 Rückgabe und Löschung 

 
Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Hiervon ausge- 
nommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Datenverarbei- 
tung erforderlich sind, sowie Kopien, die im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen 
erforderlich sind. 

Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten oder früher nach Aufforderung durch den Auftragge- 
ber – spätestens mit Beendigung der Leistungsvereinbarung – hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen 
Besitz gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse sowie Datenbestände, die 
im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhändigen oder nach vor- 
heriger Zustimmung datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches gilt für Test- und Ausschussmaterial. 

Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind 
durch den Auftragnehmer entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen über das Vertragsende hin- 
aus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem Auftraggeber übergeben. 

 

 

§ 5 Unterauftragsverhältnisse 

 
1. Der Auftragnehmer darf Unterauftragsverarbeiter (weitere Auftragsverarbeiter) nur nach vorheriger 

Zustimmung des Auftraggebers beauftragen. 

2. Der Auftraggeber stimmt der Beauftragung der in Anlage 2 aufgeführten Unterauftragsverarbeiter zu 
unter der Bedingung einer vertraglichen Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 2 bis 4, 9 EU- 
DS-GVO, welche sowohl schriftlich als auch in einem elektronischen Format erfolgen kann. 

3. Vor Hinzuziehung weiterer oder Ersetzung aufgeführter Unterauftragsverarbeiter informiert der Auf- 
tragnehmer den Auftraggeber eine angemessene Zeit (mindestens vier Wochen) vorab schriftlich oder 
in Textform. 

4. Der Auftraggeber kann gegen die Änderung – innerhalb einer angemessenen Frist, jedoch nicht länger 
als 2 Wochen – aus wichtigem datenschutzrechtlichem Grund – gegenüber der vom Auftragnehmer 
bezeichneten Stelle Einspruch erheben. Erfolgt kein Einspruch innerhalb der Frist gilt die Zustimmung 
zur Änderung als gegeben. Bei unberechtigtem Einspruch kann es zu entsprechenden Verzögerungen 
bei der Erbringung der Leistung nach dem Hauptvertrag kommen. Für eine aus einem unberechtigten 
Einspruch resultierende Einschränkung der Vertragsleistungen ist der Auftragnehmer nicht verant- 
wortlich. 
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5. Hat der Auftraggeber aufgrund eines wichtigen datenschutzrechtlichen Grundes berechtigt Einspruch 

gegen einen Unterauftragsverarbeiter erhoben und ist eine einvernehmliche Lösungsfindung zwischen 
den Parteien auch auf anderem Wege aufgrund von wichtigen datenschutzrechtlichen Gründen nicht 
möglich, steht dem Auftragnehmer ein Sonderkündigungsrecht zu. 

6. In Ausnahmefällen ist auch eine nachträgliche Einigung zwischen den Parteien möglich. Der Auftrag- 
nehmer hat den Auftraggeber in diesem Fall unverzüglich über den Einsatz eines Unterauftragsverar- 
beiters zu informieren. 

7. Erbringt der Unterauftragsverarbeiter die vereinbarte Leistung außerhalb der EU / des EWR, stellen 
Auftraggeber und Auftragnehmer die datenschutzrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende Maß- 
nahmen sicher. 

8. Eine weitere Auslagerung durch den Unterauftragsverarbeiter bedarf der ausdrücklichen Zustimmung 
des Hauptauftragnehmers (mindestens Textform); sämtliche vertragliche Regelungen zu den Daten- 
schutzpflichten in der Vertragskette sind auch dem weiteren Unterauftragsverarbeiter aufzuerlegen. 

9. Als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu verstehen, 
die sich unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung beziehen. Nicht hierzu gehören Nebenleis- 
tungen, die der Auftragnehmer z.B. als Telekommunikationsleistungen, Post-/Transportdienstleistun- 
gen oder die Entsorgung von Datenträgern sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Ver- 
traulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Belastbarkeit der Hard- und Software von Datenverarbei- 
tungsanlagen in Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des 
Datenschutzes und der Datensicherheit der Daten des Auftraggebers auch bei ausgelagerten Neben- 
leistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnah- 
men zu ergreifen. 

 

 

§ 6 Weisungsrechte 

 
Die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen und nach 
Weisung des Auftraggebers. Der Auftraggeber erteilt alle Weisungen und Aufträge in der Regel schriftlich 
oder in einem dokumentierten elektronischen Format. Der Auftraggeber behält sich im Rahmen der in die- 
ser Vereinbarung getroffenen Auftragsbeschreibung ein umfassendes Weisungsrecht über Art, Umfang 
und Verfahren der Datenverarbeitung vor, das er durch Einzelweisungen konkretisieren kann. Änderungen 
des Verarbeitungsgegen-standes und Verfahrensänderungen sind gemeinsam abzustimmen und in schrift- 
licher oder elektronischer Form zu dokumentieren. 

Mündliche Weisungen bestätigt der Auftraggeber unverzüglich schriftlich oder in einem dokumentierten 
elektronischen Format. 

 

 

§ 7 Rechte betroffener Personen 

 
1. Der Auftragnehmer darf die Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nicht eigenmächtig, sondern nur 

nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung ein- 
schränken. Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar an den Auftragnehmer wen- 
det, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten. 

2. Etwaige dem Auftragnehmer hierdurch entstehende Mehrkosten sind diesem durch den Auftraggeber 
zu erstatten. 
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§ 8 Technisch-organisatorische Maßnahmen 

 
1. Die in der Anlage 1 beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen werden als ver- 

bindlich festgelegt. 

Der Auftragnehmer hat damit die Sicherheit gem. Art. 28 Abs. 3 lit. c, 32 EU-DS-GVO insbesondere in 
Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 EU-DS-GVO herzustellen. Insgesamt handelt es sich bei den zu 
treffenden Maßnahmen um Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewährleistung eines dem Risiko 
angemessenen Schutzniveaus hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit sowie 
der Belastbarkeit der Systeme. Dabei sind der Stand der Technik, die Implementierungskosten und die 
Art, der Umfang und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlich- 
keit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne von Art. 32 
Abs. 1 EU-DS-GVO zu berücksichtigen. 

2. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und der 
Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate Maßnahmen 
umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht unterschritten wer- 
den. Über wesentliche Änderungen ist der Auftraggeber vorab zu informieren; diese sind vom Auftrag- 
nehmer schriftlich oder in einem elektronischen Format nachvollziehbar zu dokumentieren. 

3. Soweit die beim Auftragnehmer getroffenen Sicherheitsmaßnahmen den Anforderungen des Auftrag- 
gebers nicht genügen, benachrichtigt er den Auftraggeber unverzüglich. Entsprechendes gilt für Stö- 
rungen, Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen datenschutz- 
rechtliche Bestimmungen oder die im Auftrag getroffenen Festlegungen sowie bei Verdacht auf Daten- 
schutzverletzungen oder Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. 

 

 

§ 9 Haftung 

 
Für die Haftung aufgrund von Verletzungen der Datenschutzbestimmungen oder diesem Auftragsverarbei- 
tungsvertrag gelten die gesetzlichen Vorschriften, sofern in den für die vertragsgegenständlichen Leistun- 
gen geltenden Vertragsdokumenten keine abweichende Haftungsvereinbarung getroffen wurde. 

Der Auftraggeber ist gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet, seine veröf- 
fentlichten Frageapplikationen z.B. durch Datenschutzerklärung, Impressum und Einwilligungser- 
klärung zu deklarieren. Der Auftragnehmer hält zu diesem Zweck in der Administrationsoberfläche 
entsprechende Verwaltungsmöglichkeiten vor. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so stellt 
er den Auftragnehmer bezüglich diesbezüglicher Rechts- und Haftungsrisiken frei. 

 

 

§ 10 Sonstiges 

 
1. Änderungen und Ergänzungen dieses Auftragsverarbeitungsvertrags und seiner Bestandteile – ein- 

schließlich etwaiger Zusicherungen des Auftragnehmers – bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung, 
die auch in einem elektronischen Format (Textform) erfolgen kann, und des ausdrücklichen Hinweises 
darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieser Bedingungen handelt. Dies gilt auch 
für den Verzicht auf dieses Formerfordernis. 

2. Der Gerichtsstand für beide Parteien ist der Sitz des Auftragnehmers. 

3. Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der Ver- 
einbarung im Übrigen nicht. 
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Für den Auftraggeber: 

 
 

 

Datum, Ort, Unterschrift 

 
 
 

 

Name, Rolle 

 
 
 

 

Geschäftsführer Geschäftsführer 
Form-Solutions GmbH Form-Solutions GmbH 

Für den Auftragnehmer: 

 
Olaf Rohstock 

 
 
 
 
 
 

 
Frank-Olaf Wilhelm 
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ANLAGE 1 

 

Technische organisatorische 
Maßnahmen Form-Solutions GmbH 

1. Zutrittskontrolle 

 
- Lage der Räume: Büros und EDV - Raum sind abgesichert durch: Türschlösser, elektronische 

Türöffner, elektronische Zugangskontrolle ist in Vorbereitung. Der Serverraum (Server der Form- 
Solutions Büroinfrastruktur, Testserver, Demoserver) verfügt über eine zusätzliche Riegeltür, zu 
der nur die Geschäftsführung und Administratoren Zutritt haben. Das Fenster des Serverraums ist 
zusätzlich vergittert. Der Serverraum befindet sich in einem geschützten Gewölbekeller mit Hoch- 
wasserschutzmaßnahmen. Der Serverraum ist zusätzlich videoüberwacht mit Alarmierungsfunk- 
tion. 

- Verschließbarkeit der Räume: Es erfolgt ein Auf- und Abschließen bei Arbeitsbeginn und -ende. 
Quittierung der Schlüsselausgabe bei der Geschäftsführung. Ein geregeltes Konzept der Schlüs- 
selverwaltung liegt vor. 

- Überwachungseinrichtung: Serverraum und Eingangsbereich werden videoüberwacht inkl. Be- 
wegungssensoren und Alarmfunktion 

- Schriftliche Festlegungen zur Zugangsberechtigung: Klare Trennung von Publikums - und Be- 
arbeitungszonen. Besucher müssen sich anmelden und einen Besucherausweis tragen. Dokumen- 
tation der Besucher. Alle Mitarbeiter sind mit einem Transponder für die elektronische Zutrittsge- 
währung ausgestattet. 

- Reinigungs- und Wartungsarbeiten: Eine Datenschutzerklärung und -verpflichtung des Reini- 
gungsunternehmens liegt vor. Sonstige Dienstleister nur mit entsprechender Beaufsichtigung. 

- Anwesenheitskontrollen: Wird protokolliert durch Ein- und Ausstempeln zu Arbeitsbeginn und - 
ende sowie bei den Pausenzeiten. 

- Sicherheit bei Heimarbeiten/Telearbeiten: Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten 
nur auf Geräten, die von der Firma zur Verfügung gestellt werden. Verschlüsselung der Festplatten 
der Geräte. Zugriff auf Firmennetzwerk nur über VPN. USB Speicher zur Datenhaltung verboten. 
Voraussetzung für die Erlaubnis von „mobilem arbeiten“ ist die Akzeptanz einer Vereinbarung zum 
„mobilen arbeiten“. Diese regelt unter anderem die Verantwortlichkeit für die sichere Infrastruktur 
sowie die Kontrollrechte des Arbeitgebers und der Datenschutzbehörden. 

 

 

2. Zugangskontrolle 

 
- Firewall und Datenschutz: Zentrale Firewall. Die Clients verfügen über einen Virenschutz. 

- Benutzeridentifikation und Passwortverfahren: Ausreichend sichere Passwörter werden ver- 
wendet. Ein regelmäßiger Passwortwechsel ist verpflichtend. Eine Anforderungsdefinition zu si- 
cheren Passwörtern liegt vor. 

- Systemsperrung: Sperrung der Bildschirme nach 15min Inaktivität. Sperren der Bildschirme bei 
Verlassen des Arbeitsplatzes ist Pflicht. Falscheingabe eines Passworts hat eine zeitliche Verzö- 
gerung für einen Neuversuch zur Folge. 
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- Benutzerkennungen: Jeder Mitarbeiter hat ein eigenes Benutzerkonto mit individuellen Zugriffs- 
rechten. Zentrale Verwaltung via ActiveDirectory. 

- Verschlüsselung: Festplatten in mobilen Endgeräten werden verschlüsselt via AES256 Verfah- 
ren. 

- Geräteanschlüsse: Der Einsatz von externen Speichermedien wie z.B. USB-Sticks ist verboten. 
 

 

3. Zugriffskontrolle 

 
- Berechtigungskonzept und Zugriffsrechte: Es existieren verschiedene Berechtigungen für Aus- 

wertungen, Kenntnisnahmen und Löschungen sowie Datenexport. 

- Schutz gegen unberechtigte Zugriffe: Sämtliche Datenhaltung erfolgt verschlüsselt. Firewall 
System ist vorhanden. Penetrationstests unseres Antragsmanagements werden von diversen Kun- 
den in regelmäßigen Abständen in deren Auftrag realisiert. Erkenntnisse dieser Penetrationstests 
laufen in die aktuellen Entwicklungen mit ein. 

- Überwachung und Protokollierung: Sowohl Zugriffe als auch Zugriffsversuche werden protokol- 
liert. Die Protokolle werden mindestens ein Jahr lang aufbewahrt. 

- Datenträgerverwaltung: Sämtliche Datenträger sind inklusive des Geräts, in dem sie verbaut 
sind, inventarisiert. Nachweise über den Eingang, Ausgang sowie Bestand von Datenträgern wird 
festgehalten. Mobile Festplatten und USB -Sticks sind verboten. Es findet eine Auslagerung von 
Sicherungsdatenträgern statt (Verschlüsselt, Aufbewahrung im Safe). 

- Datentrennung: Geräte inklusive Festplatten sind inventarisiert und gekennzeichnet. Datenträger 
von Auftraggebern liegen nicht vor. Die Benutzung privater Datenträger an Firmengeräten ist ver- 
boten. 

- Datenlöschung: Datenträger werden nur an einen Fachbetrieb mit entsprechendem Datenschutz- 
management zur Entsorgung bzw. Wiederaufbereitung verkauft. 

- Entsorgung/Vernichtung: Daten Schredder mit Partikelschnitt (Sicherheitsstufe 5) liegen für je- 
den Mitarbeiter zugänglich vor. Dokumente mit personenbezogenen Daten müssen vor der Ent- 
sorgung geschreddert werden. Veraltete Datenträger werden an eine Fachfirma mit entsprechen- 
dem Datenschutzmanagement verkauft. 

- Regelung für das Kopieren von Datenträgern: Die Exportmöglichkeit von Daten steht innerhalb 
des CRM-Systems nur bestimmten, schriftlich oder in einem elektronischen Format nachvollzieh- 
bar ausdrücklich berechtigten Mitarbeitern zur Verfügung. Externe Datenträger wie USB -Sticks 
und Festplatten sind verboten. 

- Regelungen für mobile Geräte: Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich auf von der 
Firma bereitgestellten Geräten verarbeitet werden. Die Verwendung von mobilen Datenträgern wie 
z.B. USB-Sticks, externen Festplatten, Disketten ist untersagt. Die Benutzung eigener Endgeräte 
im Firmennetzwerk ist verboten. 

- Fernwartung: Wartungszugriff grundsätzlich nur im 4-Augen-Prinzip. 
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4. Weitergabekontrolle 

 
- Datenträgertransportart: Datentransporte nur über sicheren Webdownload bzw. verschlüsselten 

E-Mails. 

- Versendungsarten: s.o. Datenträgertransportart. 

- Transportsicherung: Der Transport personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich via pass- 
wortgesichertem und SSL gesichertem Download bzw. durch SSL-verschlüsselte Webservices 
bzw. durch verschlüsselte E-Mails oder innerhalb eines Virtuellen Privaten Netzwerks (VPN). 

- Dokumentation: Verschlüsselte E-Mails werden im CRM-System archiviert. Protokollierung durch 
Log-Files. 

 

 

5. Eingabekontrolle 

 
- Protokollierung: Das Journal in CAS genesisWorld ist für jeden Datensatztyp in CAS genesis- 

World auch für eigene verfügbar. Das Journal protokolliert und dokumentiert jede Änderung am 
Datensatz. Dabei wird vermerkt, wer wann einen Datensatz erzeugt oder gelöscht hat, oder wer 
wann welches Feld mit welchem Wert geändert hat. Eine Undo-Funktion sorgt dafür, dass unge- 
wollte Änderungen wieder rückgängig gemacht werden können. 

- Dokumentation: Ein Organigramm liegt vor. 
 

 

6. Auftragskontrolle 

 
- Auswahl von Auftragnehmer: Auftragnehmer werden vor Auftragserteilung aufwendig auf Eig- 

nung und Zuverlässigkeit hin geprüft. 

- Schriftliches Auftragsverhältnis: Beauftragung von Firmen zur Bearbeitung personenbezogener 
Daten nur mit schriftlichem Auftrag. 

- Kontrolle: Die Kontrolle der Arbeitsergebnisse erfolgt regelmäßig. Der Datenschutzbeauftragte ist 
auch mit der Kontrolle der Auftragnehmer beauftragt. 

 

 

7. Verfügbarkeitskontrolle 

 
- Brandschutz: Feuerlöscher sind auf jedem Stockwerk und im Serverraum vorhanden. 

- Stromversorgung: Im Serverraum ist eine USV etabliert. 

- Sicherungen: Intervall-Sicherungsdatenträger werden außerhäuslich in einem Tresor verwahrt. 
Eine Online-Sicherung liegt auf eigenem Server in einem externen Rechenzentrum sicher und ver- 
schlüsselt vor. 

- Virenschutz/Firewall: Virenschutz sowie Firewall liegen vor. 

- Notfallplan: Notfallplan liegt vor. 
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8. Trennungskontrolle 

 
- Getrennte Speicherung: Im Antragsmanagement können je Veröffentlichungsprozess die Daten- 

übergaben im Einzel-fall dediziert festgelegt werden. Die Festlegung wird im Einzelfall vom Kunden 
getroffen. 

- Mandantenfähigkeit: Im Antragsmanagement können bis zu 9.999 Mandanten parallel nebenei- 
nander betrieben werden. Ein Konzept zur Mandantentrennung besteht. 

- Funktionstrennung: Produktions-, Test-, Demo-, und Entwicklungsumgebungen werden stets 
voneinander getrennt und auf separaten Servern betrieben. Zu Entwicklungszwecken werden nur 
fiktive Daten verwendet. 

 

 

9. Organisationskontrolle 

 
- IT-Sicherheitskonzept: Die IT-Richtlinien werden in einem internen IT-Wiki dokumentiert und fort- 

geschrieben. Ein Datensicherungsschema liegt ebenfalls vor. 

- Revision: Stichprobenkontrollen durch die Geschäftsführung und den Datenschutzbeauftragten 

- Mitarbeiter: Klare Vertretungsregelung für Krankheit und Urlaub (s. Organigramm). Die Mitarbeiter 
wer-den im Umgang mit sensiblen Daten geschult. Ein Mitarbeiterhandbuch mit den entsprechen- 
den Regelungen liegt vor. Datenschutzaspekte werden regelmäßig thematisiert. In mobilen Gerä- 
ten verbaute Datenträger werden standardmäßig verschlüsselt. Funktionstrennung liegen im ein- 
gesetzten CRM-System vor. 
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ANLAGE 2 

 

Technisch organisatorische 
Maßnahmen Hetzner Online AG 
Bestandteil Backupstrategie des Form-Solutions Formularservers. (nur relevant für Kunden, die das An- 
tragsmanagement auf pdf.form-solutions.net nutzen) Die auf dem Formularserver vorhandenen Daten je- 
des einzelnen Mandanten werden auf einem Server bei der Hetzner Online AG in einer Backup-Cloud 
gespeichert. Ziel ist es, an einem entfernten Ort eine Kopie der Daten vorzuhalten und so einen evtl. Verlust 
z.B. durch Brand oder Diebstahl vorzubeugen. 

 
Die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizierungsverfahren, siehe unter: 
https://www.hetzner.com/de/unternehmen/zertifizierung/ 

 
Die technisch organisatorischen Maßnahmen der Firma Hetzner Online AG sind nachfolgend abgedruckt. 

https://www.hetzner.com/de/unternehmen/zertifizierung/
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ANLAGE 3 

 

Technisch organisatorische 

Maßnahmen T-Systems 

International GMBH 

Hosting des Formularservers 

(nur relevant für Kunden, die das Antragsmanagement auf pdf.form-solutions.net nutzen) 

Die technischen und organisatorischen Maßnahmen sind nachfolgend abgedruckt. 
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ANLAGE 4 

 

Technisch organisatorische 

Maßnahmen 1&1 Internet AG 

Mailserver-Provider für das Antragsmanagement. Automatisiertes Versenden von E-Mails in Verbindung 

mit dem Formularserver z.B. Eingangsbenachrichtigungen. 

 
Die technischen und organisatorischen Maßnahmen sind nachfolgend abgedruckt. 
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ANLAGE 5 

 

Technisch organisatorische 

Maßnahmen TeamViewer GmbH 

TeamViewer ist eine Software, die bei Form-Solutions für Supportfälle, Screen-Sharing und Fernwartungs- 

zugriffe zum Einsatz kommt. 

 
Auf Ihre Anfrage hin leisten wir Ihnen auch technischen Support auf Ihren Systemen. Im Rahmen von 

Fernwartungssessions mit dem Werkzeug TeamViewer realisieren wir gemeinsam mit Ihnen einen Vierau- 

genzugriff auf Ihre Administrationsoberfläche. Diese Sitzungen werden standardmäßig von uns aufgezeich- 

net und für einen Zeitraum von 6 Monaten zu Revisionszwecken vorrätig gehalten. Falls Sie nicht damit 

einverstanden sind, informieren Sie bitte zu Beginn der Sitzung den Form-Solutions Mitarbeiter. 

 
Die technischen und organisatorischen Maßnahmen der Firma TeamViewer GmbH sind nachfolgend ab- 

gedruckt. 
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Kundendaten, Vertragsdaten (Büro) TeamViewer Software (Rechenzentren) 

Zutrittskontrolle 

• Das Betriebsgebäude bildet nach außen hin 
eine geschlossene Einheit. Türen und Tore der 
Gebäude sind mit Sicherheitsschlössern verse- 
hen. Türen und Fenster sind außerhalb der Be- 
triebszeiten fest verschlossen. 

• Die Schlüssel zu den Räumlichkeiten, in denen 
Daten verarbeitet werden, befinden sich in der 
ausschließlichen Obhut der zuständigen Mitar- 
beiter. Dritte haben zu den Räumlichkeiten kei- 
nen Zutritt. Über ein elektronisches Schließsys- 
tem wird durch verschiedene Berechtigungsstu- 
fen gewährleistet, dass Mitarbeiter neben den 
allgemeinen Bereichen nur ihre eigenen Räume 
betreten können. Die Vergabe von Schlüsseln ist 
schriftlich geregelt. 

• Darüber hinaus erhalten alle Mitarbeiter eine 
Schlüsselkarte, die den Zutritt je nach individuel- 
len Berechtigungen des jeweiligen Mitarbeiters 
gestattet. Zudem dient diese Schlüsselkarte als 
Mitarbeiterausweis (mit Bild). 

• Besucher des Bürogebäudes werden durch ei- 
nen Sicherheitsdienst empfangen und erhalten 
einen Besucherausweis (ohne Bild). 

• Die Eingangsbereiche werden Videoüber- 
wacht. 

• Das Gebäude ist 24/7 überwacht durch einen 
sorgfältig ausgewählten Sicherheitsdienst. 

• Der Zugang zu den Rechenzentren, in denen die 
zentralen TeamViewer Verbindungsserver stehen, 
ist nur autorisierten Personen möglich; Videokame- 
ras, elektronische Zugangskontrollsysteme, Bewe- 
gungs-, Einbruchs- und Kontaktmelder sowie 24/7- 
Überwachung durch Sicherheitspersonal vor Ort 
schützen und überwachen die Gebäude nach au- 
ßen hin. 

Zugangskontrolle 

• Der Zugang zu den Datenverarbeitungssystemen erfolgt über eine zweistufige Zugangskennung, 
mindestens mit Benutzernamen und Passwort. 

• Für besonders sensible Bereiche ist darüber hinaus eine Zweifaktorauthentifizierung erforderlich. 

Zugriffskontrolle 

• Berechtigte Personen, die sich mit ihrer Nutzer- 
kennung ordnungsgemäß am DV-System identi- 
fiziert haben, besitzen entsprechend ihrer Nut- 
zerrechte differenzierte und damit abgestufte Be- 
rechtigungen in den jeweiligen Software-Syste- 
men. 

• Während einer TeamViewer-Verbindung wer- 
den zu keinem Zeitpunkt Verbindungsinhalte an 
unser System übermittelt. 

TeamViewer arbeitet mit vollständiger Verschlüsse- 
lung auf Basis eines RSA Public-/Private Key 
Exchange und AES (256 Bit) Session Encoding. 
Diese Technik wird in vergleichbarer Form auch bei 
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• Alle Mitarbeiter der TeamViewer GmbH sind 
gemäß § 5 BDSG auf das Datengeheimnis ver- 
pflichtet und entsprechend geschult. 

https/SSL eingesetzt und gilt nach heutigem Stand 
der Technik als vollständig sicher. Alle Verbindun- 
gen sind vollständig Ende-zu-Ende verschlüsselt. 
Da der Private Key niemals den Clientrechner ver- 
lässt, ist durch dieses Verfahren technisch sicher- 
gestellt, dass zwischengeschaltete Rechner im In- 
ternet den Datenstrom nicht entziffern können. Das 
gilt somit auch für die TeamViewer- Routingserver. 
Weitere Informationen hierzu finden sich auch in 
unserem Sicherheitsstatement unter: 

http://www.TeamViewer.com/images/pdf/ 

TeamViewer_Sicherheitsstatement.pdf. 

Weitergabekontrolle 

• Sicherung bei der elektronischen Übertragung: 

Durch ein 2048 Bit RSA verschlüsseltes Zertifikat 
wird sichergestellt, dass externe Mitarbeiter sich 
stets hochverschlüsselt in das interne Netzwerk 
verbinden. 

• Transport: Der physikalische Transport von Ak- 
ten mit personenbezogenen Daten geschieht 
ausschließlich in verschlossenen Behältern. 

• Sicherung bei der elektronischen Übertragung: 

Durch den Einsatz geeigneter Fernwartungslösun- 
gen wird sichergestellt, dass sich stets hochver- 
schlüsselt zu den TeamViewer-Verbindungsser- 
vern verbunden wird. 

Eingabekontrolle 

• Aufgrund von individuellen Nutzerkennungen sowie Protokolldaten kann überprüft und festgestellt 
werden, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, ver- 
ändert oder entfernt worden sind. 

Auftragskontrolle 

• Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten geschieht ausschließlich im Rahmen der vertraglich 
festgelegten Weisungen des Auftraggebers. 

• Mit Unternehmen, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt sind, wurden ent- 
sprechende und geeignete Auftragsdatenverarbeitungsverträge geschlossen. 

• Die Rechenzentren, in denen die zentralen TeamViewer-Verbindungsserver stehen, sind nach 
ISO/IEC 27001 zertifiziert. 

http://www.teamviewer.com/images/pdf/
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Verfügbarkeitskontrolle 

Folgende Maßnahmen stellen sicher, dass per- 
sonenbezogene Daten gegen zufällige Zerstö- 
rung oder Verlust geschützt sind: 

• Brandschutzmaßnahmen: 

Geeignete Kohlendioxid-Feuerlöscher für Ser- 
verräume 

• Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 
inklusive Überspannungsschutz 

• Serverraum-Klimaanlagen: 

Primäre 9400 Watt Klimaanlage. Als Backup fun- 
giert eine zentrale Klimaanlage. 

• RAID: 

Einsatz von verschiedenen RAID-Lösungen je 
nach Zweckmäßigkeit 

• Backupkonzept: 

- Datensicherheitskonzept nach dem Genera- 
tionenprinzip (GFS-Rotation) 

- Backup-Lösung mit Bandsicherung auf ein 
Laufwerk 

- Sicherheitskopien werden extern geeignet 
aufbewahrt 

• Virenschutzkonzept: 

- Zentrale Firewall 

- unternehmensweiter Einsatz von Antivi- 
rensoftware für Firmen 

• Die zentralen TeamViewer Verbindungsserver be- 
finden sich in einem hochmodernen Datacenter mit 
multiredundanter Carrier-Anbindung und redundan- 
ter Stromversorgung. Es wird ausschließlich Mar- 
kenhardware eingesetzt. 

 

 
• Entsprechende RAID-Lösungen, sowie tägliche 
Backups zu geographisch getrennten Servern ga- 
rantieren höchste Verfügbarkeit. 

 

 
• Firewalls mit entsprechend gehärteten Regelsät- 
zen schützen vor Angriffen von außen. 

 

 
• Überwachung der Produktiv-Infrastruktur und des 
Netzwerkverkehrs mit Hilfe entsprechender Monito- 
ring Software. 

Trennungsgebot 

• Getrennte Ordnerstrukturen, separate Tabellen 
innerhalb von Datenbanken sowie komplett ge- 
trennte Datenbanken gewährleisten eine sepa- 
rate Speicherung und Verarbeitung personenbe- 
zogener Daten, die zu unterschiedlichen Zwe- 
cken erhoben wurden. 

• Separate Tabellen innerhalb von Datenbanken 
sowie komplett getrennte Datenbanken gewährleis- 
ten eine separate Speicherung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten, welche von den Kun- 
den selbst erstellt und gepflegt werden (z.B.: Daten 
des „TeamViewer-Kontos“). 

Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt 
und der Weiterentwicklung. Daher ist es der TeamViewer GmbH gestattet alternative Maßnah- 
men umzusetzen, sofern diese das Sicherheitsniveau der betreffenden Maßnahmen nicht unter- 
schreiten. 
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ANLAGE 6 

 

Technisch organisatorische 
Maßnahmen LogMeIn Ireland Limited 
GoToMeeting® ist eine Software, die bei Form-Solutions für Web-Schulungen und Online-Meetings zum 

Einsatz kommt. 

 

Die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizierungsverfahren, siehe unter: 
https://www.goto.com/de/company/trust/resource-center 
 

 

Die technischen und organisatorischen Maßnahmen der Firma LogMeIn 

sind nachfolgend abgedruckt. 

https://www.goto.com/de/company/trust/resource-center
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ANLAGE 7 

 

 

Unterauftragsverarbeiter des 
Auftragnehmers 
Bitte das Zutreffende ankreuzen: 

□ Es werden keine Unterauftragsverarbeiter eingesetzt. 

 

Eingesetzte Unterauftragsverarbeiter des Auftragnehmers 
 

Name und Adresse Unterauftragsverarbeiter 1 Durchzuführende Tätigkeit(en) 

 
Name: 

Hetzner Online-AG 

Stuttgarter Straße 1 

91710 Gunzenhausen 

 
Bestandteil Backupstrategie des 

Form-Solutions Formularservers 

Name und Adresse von Unterauftragsverarbeiter 2 Durchzuführende Tätigkeit(en) 

 
Name: 

T-Systems International GMBH 

Heinrich Hertz Straße 1 

64295 Darmstadt 

 
Hosting des Formularservers 

(nur relevant für Kunden, die das An- 

tragsmanagement auf pdf.form-soluti- 

ons.net nutzen) 

Name und Adresse von Unterauftragsverarbeiter 3 Durchzuführende Tätigkeit(en) 

 
Name: 

1&1 IONOS SE 

Elgendorfer Str. 57 

56410 Montabaur 

 
Mailserver-Provider 
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Name und Adresse von Unterauftragsverarbeiter 4 Durchzuführende Tätigkeit(en) 

 
Name: 

TeamViewer GmbH 

Jahnstraße 30 

73037 Göppingen 

 
Von Form-Solutions eingesetzte 

Software für den Support und für die 

Fernwartung. 

Name und Adresse von Unterauftragsverarbeiter 5 Durchzuführende Tätigkeit(en) 

 
Name: 

LogMeIn Ireland Limited 

Bloodstone Building Block C 

70 Sir John Rogerson’s Quay 

Dublin 2, Ireland 

 
Lieferant von GoToMeeting®; wird 

zum Abhalten von Web-Schulungen und 

Online-Trainings eingesetzt. 

 
Die Zustimmung zum Einsatz des/der oben genannten Unterauftragsverarbeiters/ Unterauftragsverarbeiter 
für die genannten durchzuführenden Tätigkeiten wird erteilt, sofern die datenschutzrechtlichen Vorausset- 
zungen entsprechend dieser Vereinbarung auch in diesem Vertragsverhältnis (Unterauftragsverarbeiter- 
ADV) eingehalten werden. 
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